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02.00.00 Öffentliche Belange Behörden
Zweck
Schaffung und Anwendung des Planungs- und Baurechtes sind gesetzlich den Behörden der Kommune zugeordnet. 
Schaffung von Planungsrecht und baurechtliche Prüfungen sind durch die Vielzahl der zu beteiligenden Stellen zeitaufwendig. Über diese Zeiten ist Klarheit zu schaffen, um sie in den Gesamtterminplan einzustellen. 
Unrichtige, oder unvollständige Unterlagen hemmen den Arbeitsfluss bei den genehmigenden Stellen und wirken zeitverzögernd. 
Aufgaben
Frühzeitige Erkundung der Bebauungsmöglichkeiten (Planungsrecht)
Evtl. Bauvoranfrage einreichen
Frühzeitige Erkundung der Anforderungen der Behörde(n) an die Bauantragsunterlagen
Vollständige Unterlagen zusammenstellen und bei der/den Behörde(n) einreichen
Frühzeitige Erkundung von Bauauflagen (und evtl. deren Diskussion) 
Bauauflagen der Baugenehmigung einzeln listen und auf deren Abnahme durch die beteiligten Stellen hinarbeiten
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